
 

 
 

Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den ermittelten Netzentgelten um die Entgelte handelt, die sich voraussichtlich auf Basis der im 
Rahmen derzeitiger Erkenntnisse für das Folgejahr ermittelten Erlösobergrenze ergeben werden (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG). Diese Entgelte 
sind nicht verbindlich und können sich im Zuge einer etwaigen Umsetzung der BGH Entscheidung vom 28.06.2011 sowie bis zur Veröffentli-
chung der endgültigen angepassten Entgelte gemäß § 17 Abs. 2 und 3 ARegV zum 01.01.2012 ändern. Eine solche Anpassung kann unter Um-
ständen auch zu einer Erhöhung dieser veröffentlichten Netzentgelte führen. 
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Zählerwechsel auf Kundenwunsch gültig ab dem 1. Januar 2012 
 

Zähler ohne Lastgangmessung* Preis pro Zähler 

Wechsel eines Stromzählers (SLP) 63,50 Euro 
Wechsel eines Gaszählers (bis einschließlich G25) 63,50 Euro 
Gemeinsamer Zählertausch 79,80 Euro 
Zähler mit registrierender Lastgangmessung   Preis pro Zähler 

Wechsel eines Stromzählers (RLM) oder Umstellung auf  re-
gistrierende Leistungsmessung 

168,50 Euro 

Wechsel eines Gaszählers (G40 – G65) 168,50 Euro 
Wechsel eines Gaszählers (G100 – G400) 268,50 Euro 

Umstellung eines Gaszählers auf registrierende Lastgangmes-
sung  95,00 Euro 

Zähler für die Einspeisung gemäß § 33 (2) EEG 
Umstellung von Direkt- auf Überschusseinspeisung Preis pro Vorgang  
- bei gleichzeitigem Wechsel auf elektronische Zähler 115,00 Euro 
- bei vorhandenen elektronischen Zählern 84,00 Euro 
Umstellung von Überschuss- auf Direkteinspeisung Preis pro Vorgang  
- bei gleichzeitigem Wechsel auf elektronische Zähler 115,00 Euro 
- bei vorhandenen elektronischen Zählern 84,00 Euro 

 
 
* Diese Preise gelten für Strom- und Gaszähler, die im SLP-Kundenbereich mit Ein- oder Zweitarif-
ausführung sowie für eine oder zwei Energierichtungen eingesetzt werden. 
 
Allen Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer von zurzeit 19 Prozent hinzuzurechnen.  


